
	
 
 

     

  

Zustellungen	nur	an	
Schwarz	|	Mertsch	RAe	
Blankeneser	Chaussee	185	
22869	Schenefeld	-	Hamburg	
	
 

Bankverbindung	
Hamburger	Sparkasse	
IBAN:	 DE14	200	505	501	363	137	579	
BIC:	 HASPDEHHXXX	
BLZ:	 200	505	50	
Konto:	 136	313	757	9	
	

USt.-IdNr.:	
DE	294410172	
 

Vollmacht 
In Sachen 

 

........................................................................................ gegen  ......................................................................................... 

 

wegen 

 

................................................................................................................................................................................................ 

 

erteile/n ich/wir hiermit den Rechtsanwälten Christoph R. Schwarz und Christian Mertsch sowie allen Rechtsanwälten, 

die für Schwarz | Mertsch Rechtsanwälte tätig sind, Vollmacht zur außergerichtlichen und gerichtlichen Vertretung. Die 

Vollmacht ermächtigt insbesondere: 

 

1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von 

Widerklagen; 

2. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der 

Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO, mit ausdrücklicher 

Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der 

Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für 

Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren; 

3. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art; 

4. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen Willenserklärungen 

(z.B. Kündigungen). 

 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest und einstweilige 

Verfügungen, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, und Hinterlegungsverfahren sowie 

Konkurs- und Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners). Sie gilt über den Tod hinaus, soweit sie nicht von dem oder den 

Erben widerrufen wird. Die Vollmacht umfasst insbesondere die Befugnis Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die 

Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu 

verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, 

Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner von der Justizkasse oder von sonstigen 

Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.  

 

 

.............................................................................. .............................................................................. 
Ort, Datum Unterschrift 
 

 

Zugleich weise ich hiermit den Gerichtsvollzieher und jede andere gerichtliche, behördliche und private Stelle, einschließlich des/der 

gegnerischen Prozessbevollmächtigten an, die in dieser (o.g.) Sache zurückzuzahlenden/zu leistenden/beigetriebenen/hinterlegten 

Beträge auszuzahlen an die hiermit prozessbevollmächtigten Schwarz | Mertsch Rechtsanwälte. 

 

 

.............................................................................. .............................................................................. 
Ort, Datum Unterschrift 


